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Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Service Klimasysteme

1	 Geltung
1.1	 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») 

gelten für alle zwischen der Meier Tobler AG, Bahn-
strasse 24, 8603 Schwerzenbach, Schweiz, («Meier 
Tobler») und dem Vertragspartner («Kundschaft») 
abgeschlossenen gegenwärtigen und zukünftigen 
Serviceverträge im Bereich Klimasysteme. 

1.2	 Mit dem rechtsgültigen Zustandekommen des Ser-
vicevertrags gelten die jeweils geltenden AGB von 
Meier Tobler von der Kundschaft als angenommen. 
Dies gilt auch, wenn ein Servicevertrag münd-
lich oder durch konkludentes Verhalten zustande 
kommt, insbesondere indem die Kundschaft eine 
von Meier Tobler erbrachte Dienstleistung annimmt 
oder einen in Rechnung gestellten Betrag bezahlt.

1.3	 Von den AGB abweichende oder ergänzende Bestim-
mungen, insbesondere allgemeine Geschäfts- oder 
Einkaufsbedingungen der Kundschaft, finden keine 
Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn die Kundschaft 
in irgendeiner Form auf ihre Einkaufs- oder Geschäfts-
bedingungen verweist oder diese einer Anfrage oder 
Auftragsbestätigung beifügt und Meier Tobler nicht 
ausdrücklich widerspricht. Allgemeine Einkaufs- 
oder Geschäftsbedingungen der Kundschaft sowie 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieser 
AGB gelten nur, sofern und soweit Meier Tobler diesen 
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. Ein Ver-
zicht auf dieses Formerfordernis erfordert ebenfalls 
die Schriftlichkeit. 

1.4	 Meier Tobler kann diese AGB jederzeit ändern. Dazu
teilt Meier Tobler der Kundschaft die geänderten AGB 
mindestens dreissig (30) Tage vor deren Inkrafttreten 
schriftlich mit, unter Hinweis auf das Datum der In-
kraftsetzung der neuen AGB. Ist die Kundschaft nicht 
einverstanden, hat sie das Recht, den Servicevertrag 
innerhalb von dreissig (30) Tagen, ab Versanddatum 
der schriftlichen Mitteilung betreffend die Änderung 
der AGB, auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuen AGB ausserordentlich mittels Einschreiben 
zu kündigen. Die geänderten AGB gelten als von der 
Kundschaft genehmigt, wenn sie von ihrem ausser-
ordentlichen Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht oder unter dem Servicevertrag eine Leistung 
von Meier Tobler in Anspruch nimmt oder anfordert 
oder die in Rechnung gestellte Jahresgebühr bezahlt.

2	 Vertragsgegenstand, Beginn, Laufzeit,
Beendigung und Kündigung

2.1	 Der «Vertragsgegenstand» umfasst alle im Service-
vertrag aufgelisteten bzw. enthaltenen Geräte und 
Maschinen.

2.2	 Der Servicevertrag legt den «Vertragsbeginn» und

die Laufzeit fest. Das jeweilige «Vertragsjahr» be-
rechnet sich ab dem im Servicevertrag festgehalte-
nen Vertragsbeginn.

2.3	 Der Servicevertrag kann durch die Kundschaft oder
Meier Tobler mit einer Kündigungsfrist von einem 
(1) Monat auf Ablauf des jeweiligen Vertragsjahrs 
ordentlich gekündigt werden. 

2.4	 Der Servicevertrag kann durch die Kundschaft oder
Meier Tobler in den folgenden Fällen unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem (1) Monat auf 
das Ende jeden Kalendermonats ausserordentlich 
gekündigt werden: 
(i)	 Im Todesfall der Kundschaft 
(ii)	 Bei einem Eigentümerwechsel am Verkaufsge-

genstand, bei einem Verkauf des Vertragsgegen-
stands oder bei einem Abbruch der Liegenschaft, in 
welcher der Vertragsgegenstand fest verbaut ist.

2.5	 Der Servicevertrag kann durch die Kundschaft im Fall 
von Ziff. 1.4 ausserordentlich gekündigt werden.

2.6	 Der Servicevertrag kann durch Meier Tobler in den 
folgenden Fällen unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von drei (3) Monaten auf das Ende jeden Kalen-
dermonats ausserordentlich gekündigt werden:
(i)	 Wenn die Kundschaft nach Ablauf der ersten Mahn-

frist Rechnungen für unter dem Servicevertrag 
erbrachte Leistungen und/oder Lieferungen oder 
über die Jahresgebühr nicht bezahlt hat 

(ii)	 Wenn die Kundschaft für den Vertragsgegen-
stand geltende Betriebsvorschriften oder gesetz-
liche Vorschriften nicht beachtet hat

(iii)	 Wenn die Zusammenarbeit mit der Kundschaft 
für Mitarbeitende von Meier Tobler nicht zumutbar 
ist, insbesondere aufgrund verbaler oder körper-
licher Attacken gegen Mitarbeitende, unkoopera-
tiven Verhaltens der Kundschaft sowie bei Gefahr 
für Leib und Leben der Mitarbeitenden

(iv)	Wenn die Kundschaft ihre Mitwirkungspflichten 
gemäss Ziff. 10 verletzt hat

(v)	 Nach Servicearbeiten am Vertragsgegenstand 
sowie Änderungen am oder Eingriffen in den Ver-
tragsgegenstand durch die Kundschaft oder 
Drittfirmen, die nicht von Meier Tobler aufgeboten 
oder von Meier Tobler vorgängig schriftlich auto-
risiert wurden.

2.7	 Im Falle einer ausserordentlichen Kündigung berech-
net sich ein allfälliger Anspruch der Kundschaft auf 
eine anteilige Rückerstattung einer bereits bezahlten 
Jahresgebühr wie folgt: 
a)	 Bei den Serviceverträgen des Typs «Basic» besteht

kein Anspruch auf eine Rückerstattung.
b)	 Bei den Serviceverträgen des Typs «Vollkasko»  

und «Security» berechnet sich eine Rückerstat-
tung pro rata anhand der noch ausstehenden 
Monate im laufenden Vertragsjahr. 

c)	 Bei den Serviceverträgen des Typs «Garantie-
Plus» berechnet sich eine Rückerstattung im Fall 
von Ziffer  2.4  (i) pro rata anhand der noch aus-
stehenden Monate im laufenden Vertragsjahr. In 
den übrigen Fällen besteht kein Anspruch auf eine 
Rückerstattung.
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2.8	 Wird der Vertragsgegenstand durch eine nicht von 
Meier Tobler gelieferte Anlage ersetzt, erlischt der 
Servicevertrag mit Meier Tobler ohne Weiteres zu 
diesem Zeitpunkt und ohne Anspruch der Kund-
schaft auf Rückerstattung bereits bezahlter Jahres-
gebühren.

2.9	 Serviceverträge des Typs «GarantiePlus» verfügen 
über eine feste Vertragslaufzeit von fünf Jahren und 
enden auf den Ablauf dieser Vertragslaufzeit auto-
matisch. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung oder 
eine Verlängerung des Servicevertrags ist ausge-
schlossen.

2.10	Serviceverträge des Typs «Vollkasko» werden im elf-
ten Betriebsjahr (massgebend ist das Baujahr der 
Anlage gemäss Typenschild auf der Anlage) auto-
matisch in einen Servicevertrag des Typs «Security» 
umgewandelt.

2.11	 Eine ordentliche oder ausserordentliche Kündigung 
des Servicevertrags hat per Einschreiben zu erfol-
gen und muss vor Beginn der Kündigungsfrist bei der 
anderen Partei eingegangen sein.

3	 Preise, Jahresgebühr und Zahlungsbedingungen
3.1	 Es gelten die Preise gemäss Servicevertrag. 
3.2	 Die Rechnungsstellung für die Serviceverträge des 

Typs «Vollkasko», «Security» und «GarantiePlus» er-
folgt einmal jährlich im Voraus. Die Jahresgebühr ist
dreissig (30) Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug 
zur Zahlung an Meier Tobler fällig. 

3.3	 Die Rechnungsstellung für den Servicevertrag des
Typs «Basic», welcher die periodische Wartung, je-
doch keine Störungsbehebung beinhaltet, erfolgt je-
weils nach Durchführung der periodischen Wartung.

3.4	 Einseitige Abzüge vom Rechnungsbetrag durch die
Kundschaft sind nicht erlaubt. Nach Ablauf der Zah-
lungsfrist befindet sich die Kundschaft ohne Mah-
nung im Verzug. Sämtliche Beträge, die nicht innert 
Zahlungsfrist bezahlt werden, sind mit fünf Prozent 
(5 %) jährlich zu verzinsen. Meier Tobler bleibt es vor-
behalten, einen tatsächlich höheren nachweislichen 
Schaden geltend zu machen. Darüber hinaus ist die 
Kundschaft zur Zahlung von erhobenen Mahnspesen 
verpflichtet. Bis zur vollständigen Bezahlung der in 
Rechnung gestellten Jahresgebühr durch die Kund-
schaft ist Meier Tobler zudem nicht verpflichtet, die im 
Servicevertrag vereinbarten Leistungen zu erbringen.

3.5	 Meier Tobler ist berechtigt, jederzeit die Preise von 
Serviceverträgen zu ändern. Eine Preisanpassung 
wird der Kundschaft für die nächste Jahresgebühr 
schriftlich mitgeteilt. Ist die Kundschaft mit der Preis-
anpassung nicht einverstanden, hat sie das Recht, 
den Servicevertrag innerhalb von dreissig (30) Ta-
gen, ab Versanddatum der schriftlichen Mitteilung, 
auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preisanpas-
sung ausserordentlich mittels Einschreiben zu kündi-
gen. Die Preisanpassung gilt als von der Kundschaft 
genehmigt, wenn sie von ihrem ausserordentlichen 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht und unter 
dem Servicevertrag eine Leistung von Meier Tobler in 

Anspruch nimmt oder anfordert oder die in Rechnung 
gestellte Jahresgebühr bezahlt.

4	 Leistungsumfang
4.1	 Die von Meier Tobler zu erbringenden Leistungen 

werden im Servicevertrag abschliessend geregelt, 
insbesondere auch, welche Ersatzteile inbegriffen 
sind. Der Arbeitsaufwand für den Ein- und Ausbau 
von defekten Bestandteilen ist nur inbegriffen, wenn 
dies im Servicevertrag ausdrücklich vorgesehen ist. 
Meier Tobler behält sich das Recht vor, neue oder re-
vidierte Teile einzusetzen. 

4.2	 Folgende Leistungen von Meier Tobler sind nicht
enthalten bzw. werden der Kundschaft bei Durchfüh-
rung in Rechnung gestellt:
a)	 Arbeiten an nicht im Servicevertrag aufgeführten 

Komponenten des Vertragsgegenstands 
b)	 Behebung von Störungen oder Schäden, die auf 

unsachgemässen Betrieb, abgelehnte sowie un-
terlassene Reparaturen oder Wartungen, die 
von Meier Tobler als notwendig erachtet wurden, 
schlechte oder falsche Kältemittel oder Schmier-
mittel zurückzuführen sind

c)	 Behebung von Störungen oder Schäden, die
in Folge von Stromunterbruch, ausgeschalteten 
Schaltern oder Thermostaten, defekten Strom-
zuleitungen und Sicherungen resultieren

d)	 Behebung von Schäden aufgrund von höherer
 Gewalt, Elementarschäden etc. 

e)	 Umbau und Sanierung von Anlagen oder Energie-
zuleitungen, die veraltet sind oder nicht mehr dem 
Stand der Technik oder den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen 

4.3	 Für Arbeiten, die auf Wunsch der Kundschaft aus 
betrieblichen Gründen an Wochenenden, Feiertagen 
oder in der Nacht ausgeführt werden, verrechnet 
Meier Tobler zusätzlich zu den Normaltarifen die ent-
sprechenden Zuschläge sowie ggf. Gebühren für 
Bewilligungen.

5	 Leistungen ausserhalb des Servicevertrags
5.1	 Für alle Leistungen ausserhalb von Service- oder 

Wartungsverträgen gelten die jeweils aktuellen Re-
gie-Stundensätze von Meier Tobler, soweit im Einzel-
fall nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anders 
vereinbart wurde.

6	 Störungsdienst bei Notfällen
6.1	 Meier Tobler stellt in der gesamten Schweiz für

Notfälle einen Störungsdienst zur Verfügung, wobei 
Meier Tobler die Dringlichkeit, die Geschwindigkeit 
und die Art und Weise der Leistungserbringung nach 
eigenem Ermessen festlegt. Ein Einsatz von Meier 
Tobler erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden 
nach der Störungsmeldung, es werden jedoch Ein-
satz- bzw. Reaktionszeiten verbindlich zugesichert.

7	 Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleissteilen
7.1	 Meier Tobler ist bemüht, die Verfügbarkeit von 

Ersatz- und Verschleissteilen über die gesamte Lauf-
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zeit eines durch Meier Tobler in Betrieb genom-
menen Vertragsgegenstands sicherzustellen. Die 
Verfügbarkeit und die Lieferzeiten von Ersatz- und 
Verschleissteilen hängen vom jeweiligen Lieferanten 
ab, weshalb Meier Tobler diesbezüglich keine Ge-
währleistung übernimmt und keine Zusicherungen 
abgibt.

8	 Prüf- und Rügeobliegenheiten
8.1	 Grundsätzlich nimmt die Kundschaft nach Ab-

schluss der Servicearbeiten und in Anwesenheit von 
Meier Tobler eine Prüfung der ausgeführten Arbeiten 
(«Abnahmeprüfung») vor. Ist eine Abnahmeprüfung 
der Kundschaft in Anwesenheit von Meier Tobler 
nicht möglich, hat die Kundschaft die ausgeführ-
ten Arbeiten so rasch wie möglich zu prüfen und 
Meier Tobler allfällige offensichtliche Mängel gemäss 
Ziff. 8.2 anzuzeigen.

8.2	 Offensichtliche Mängel der ausgeführten Leistun-
gen sind von der Kundschaft unverzüglich, spätes-
tens aber innert fünf (5) Werktagen nach Abschluss 
der Servicearbeiten – sofern gesetzlich keine zwin-
gende längere Frist vorgesehen ist – mittels schriftli-
chen Briefs anzuzeigen; ansonsten gelten die ausge-
führten Servicearbeiten gesamthaft als genehmigt. 
Bei nicht rechtzeitiger Rüge erlischt jede Gewährleis-
tung von Meier Tobler und jeder sonstige Anspruch 
der Kundschaft, es sei denn, der Schaden bzw. Man-
gel war bei der Abnahmeprüfung durch die Kund-
schaft nachweislich nicht erkennbar.

8.3	 Verdeckte Mängel der ausgeführten Leistungen, 
die die Kundschaft trotz sorgfältiger Abnahmeprü-
fung weder erkennen konnte noch erkannt hatte, 
sind von der Kundschaft unverzüglich, spätestens 
aber innert fünf (5) Werktagen nach ihrer Entde-
ckung – sofern gesetzlich keine zwingende längere 
Frist vorgesehen ist – mittels schriftlichen Briefs 
anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige/Rüge 
erlischt jede Gewährleistung von Meier Tobler und 
jeder sonstige Anspruch der Kundschaft.

9	 Gewährleistung und Haftung
9.1	 Meier Tobler gewährleistet die fachgerechte Aus-

führung der vereinbarten Servicearbeiten und die 
Verwendung geeigneter Materialien, die branchen-
üblichen Qualitätsanforderungen genügen. Meier
Tobler verpflichtet sich, bei der Ausführung der 
Servicearbeiten alle fachspezifischen Vorschrif-
ten sowie die allgemein anerkannten Grundsätze 
und Regeln der Technik unter Berücksichtigung der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse einzu-
halten. Jede weitergehende Gewährleistung wird, 
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

9.2	 Meier Tobler übernimmt keine Gewährleistung für 
Ersatz- oder Verschleissteile oder andere Kompo-
nenten, die die Kundschaft bei Dritten bezogen und 
von Meier Tobler einbauen lassen hat.

9.3	 Meier Tobler übernimmt weiter keine Gewährleistung
für Teile und Betriebsstoffe, die einem natürlichen 
Verschleiss oder einer natürlichen Abnutzung unter-

liegen (Dichtungen, elektrische Teile, Chemikalien 
usw.), sowie für Arbeiten, die aufgrund von natürli-
chem Verschleiss, natürlicher Abnutzung oder Kor-
rosionsschäden notwendig werden.

9.4	 Die Gewährleistung und die Haftung von Meier Tobler 
für Ersatz- und Verschleissteile, die die Kundschaft 
Meier Tobler separat vergüten musste oder die die 
Kundschaft von Meier Tobler aus Kulanzgründen 
kostenlos erhielt, richten sich nach den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Meier Tobler, und zwar 
unabhängig davon, ob die Ersatz- und Verschleisstei-
le der Kundschaft im Zusammenhang mit Servicear-
beiten verkauft bzw. entschädigungslos überlassen 
wurden.

9.5	 Meier Tobler haftet nicht für leichte und mittlere Fahr-
lässigkeit sowie für entgangenen Gewinn, Mangel-
folgeschäden, mittelbare oder sonstige indirekte 
Schäden (z. B. Produktionsausfälle, Nutzungsverlus-
te, aufgrund von Cyberangriffen, an oder im Zusam-
menhang mit der IT-Infrastruktur etc.).
9.6	 Vorbehältlich der Ziff. 9.5 verpflichtet sich Meier 
Tobler, nachweislich durch Meier Tobler verursachte 
und gemäss Ziff. 8 angezeigte Mängel während zwei 
(2) Jahren nach Abnahme der Servicearbeiten auf 
eigene Kosten, nach eigener Wahl und innert ange-
messener Frist durch Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung zu beheben. Schlägt die Mängelbehebung 
fehl, hat Meier Tobler erneut das Recht, den Mangel 
innert angemessener Frist durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung zu beheben.

9.7	 Im Falle eines Totalschadens des Vertragsgegen-
stands (Anlage oder Anlage-Komponente) aufgrund 
nachweislich unsorgfältiger und nicht fachgerechter 
Ausführung der vereinbarten Servicearbeiten oder 
aufgrund vertraglich abgedeckter Ersatz- und Ver-
schleissteile ist die Haftung von Meier Tobler, soweit 
gesetzlich zulässig, auf den Restwert des Vertrags-
gegenstands beschränkt.

9.8	 Meier Tobler haftet zudem insbesondere nicht für:
a)	 Schäden aufgrund von fehlerhaftem Betrieb, 

Nichtbeachten der Betriebs- oder der gesetzli-
chen Vorschriften oder ungenügender Wartung 
des Vertragsgegenstands durch die Kundschaft 
oder deren Hilfspersonen

b)	 Höhere Gewalt oder Elementarschäden
c)	 Schäden aufgrund verborgener Mängel, die bei 

sorgfältiger und sachgemässer Wartung oder Stö-
rungsbehebung nicht entdeckt werden konnten

d)	 Jegliche Schäden, wenn ohne Einverständnis
von Meier Tobler Änderungen oder Eingriffe ir-
gendwelcher Art am Vertragsgegenstand durch 
die Kundschaft oder einen Dritten vorgenom-
men wurden

e)	 Schäden aufgrund fehlender, schwankender oder 
unterbrochener Energieversorgung, defekter Zu-
leitungen oder Sicherungen, ausgeschalteter 
Hauptschalter und sonstiger bauseitiger Schal-
ter und Thermostaten, fehlerhafter oder unter-
brochener IT-Infrastruktur (alle Technologien zur 
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Datenübermittlung)
f)	 Unterlassene, aber von Meier Tobler empfohlene 

Reparaturen und Wartungen
g)	 Wartezeiten und Verzögerungen
h)	 Schäden aufgrund eingesetzter Betriebsmittel, 

die von den Herstellerangaben abweichen
i)	 Korrosionsschäden
j)	 Schäden aufgrund von Ersatz- oder Verschleiss-

teilen oder anderen Komponenten, die die Kund-
schaft bei Dritten bezogen und von Meier Tobler 
einbauen lassen hat

k)	 Servicearbeiten, Änderungen oder Eingriffe durch 
Dritte

l)	 Schäden infolge Nichteinhaltens der Mitwirkungs-
pflichten gemäss Ziff. 10

10	 Mitwirkungspflichten Kundschaft
10.1	 Die Kundschaft arbeitet mit Meier Tobler zusammen, 

soweit diese Zusammenarbeit für die Leistungser-
bringung von Meier Tobler erforderlich ist. Die Kosten 
für die von der Kundschaft im Rahmen ihrer Mitwir-
kungspflicht erbrachten Leistungen gehen zu ihren 
Lasten.

10.2	Die Kundschaft verpflichtet sich insbesondere:
(i)	 Die Herstellerangaben und die auf die Kundschaft

anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben sowie private Regelwerke einzuhalten, 
wie namentlich die Bauarbeitenverordnung (BauAV) 
sowie die Vorgaben der Eidgenössischen Koordi-
nationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS), 
der SUVA, des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) und der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung (bfu), soweit dies der Sicherheit 
von Meier Tobler dient 

(ii)	 Meier Tobler den notwendigen Zugang zu den 
Räumlichkeiten, Vertragsgegenständen und dazu-
gehörigen Bestandteilen zu gewähren und gege-
benenfalls die dafür nötigen Ermächtigungen von 
Dritten einzuholen

(iii)	 Meier Tobler die für die Erfüllung der vertraglichen 
Pflichten benötigten Informationen, namentlich 
den Zugang zu den vorhandenen Anlagedoku-
mentationen und anderen systembezogenen Un-
terlagen zum Vertragsgegenstand, zu verschaffen

(iv)	 Meier Tobler über die Gefahren und die techni-
schen Gegebenheiten des Vertragsgegenstands
zu instruieren und dafür zu sorgen, dass eine ver-
antwortliche Ansprechperson vor Ort erreichbar ist

(v)	 Die technische Ausrüstung wie Geräte und Hilfs-
mittel im Eigentum von Meier Tobler mit der ge-
botenen Sorgfalt zu behandeln, keine Manipulatio-
nen oder Zweckentfremdungen vorzunehmen und 
den Ort, an dem die technische Ausrüstung instal-
liert wird, ausreichend zu schützen, insbesondere 
vor Feuer, Diebstahl und Vandalismus

11	 Geheimhaltung
11.1	 Die Kundschaft verpflichtet sich, alle ihr aufgrund

der Vertragsbeziehung zu Meier Tobler überlassenen 
oder zugänglich gemachten Kenntnisse, Unterlagen, 
Hilfsmittel und sonstigen Gegenstände, Informa-
tionen oder Daten ausschliesslich zur Erfüllung ihrer 
vereinbarten Aufgaben zu verwenden und sie weder 
Dritten zu überlassen oder zur Kenntnis zu geben 
noch sie im Interesse oder zum Vorteil Dritter zu ge-
brauchen. Diese Geheimhaltungspflicht dauert bis 12 
Monate nach Auflösung der Vertragsbeziehung mit 
Meier Tobler.

12	 Datenschutz
12.1	 Meier Tobler verwendet und behandelt die ihm über-

mittelten Kundendaten in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen. Die Bearbeitung der personenbezogenen Kun-
dendaten erfolgt sorgfältig, gesetzeskonform und 
ausschliesslich zu den angegebenen Zwecken.

12.2	Die Kundschaft erklärt sich damit einverstanden, 
dass personenbezogene Kundendaten Dritten offen-
gelegt werden können, sofern der Vollzug des Ser-
vicevertrags eine solche Offenlegung erfordert. Im 
Übrigen gilt die unter https://www.meiertobler.ch/de/
datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung.

12.3	Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
im Zusammenhang mit der Nutzung von Software 
und Hardware von Meier Tobler durch die Kundschaft 
liegt in der alleinigen Verantwortung der Kundschaft 
als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts.

13	 Höhere Gewalt
13.1	 Höhere Gewalt oder bei Meier Tobler oder dessen 

Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die Meier 
Tobler ohne eigenes Verschulden vorübergehend da-
ran hindern, seine Leistung innerhalb mit der Kund-
schaft vereinbarter verbindlicher Fristen zu erbringen, 
verlängern diese Fristen um die Dauer der durch diese 
Umstände bedingten Leistungsstörungen.

13.2	 Unter höherer Gewalt werden insbesondere Epide-
mien, Pandemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, er-
hebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, 
verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen 
Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, behördli-
che Massnahmen oder Unterlassungen sowie Natur-
ereignisse verstanden.

14	 Verschiedenes
14.1	 Soweit in diesen AGB nicht explizit anders geregelt, 

sind der Schriftform gleichgestellt alle Formen der 
Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermög-
lichen, wie Telefax oder E-Mail.

14.2	 Die Parteien dürfen ihre Rechte und Pflichten aus 
dem Vertragsverhältnis nicht ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung der jeweils anderen Partei an Dritte 
abtreten, übertragen oder verpfänden. Diese Zustim-
mung wird nicht ohne Grund verweigert. Davon aus-
genommen sind Abtretungen, Übertragungen und 
Verpfändungen von Meier Tobler an andere Unter-
nehmen der Meier Tobler Gruppe.
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14.3	 Sollte sich eine Bestimmung dieser AGB als ganz 
oder teilweise unwirksam oder nichtig erweisen, 
so wird diese Bestimmung durch eine neue, ihrem 
rechtlichen Inhalt und wirtschaftlichen Zweck mög-
lichst nahekommende Bestimmung ersetzt.

14.4	 Die AGB sind in deutscher, französischer, italieni-
scher Sprache abgefasst. Im Falle von Widersprü-
chen oder Unklarheiten ist ausschliesslich die deu-
tsche Version massgebend.

14.5	 Mitteilungen, Briefe, Einschreiben der Kundschaft
sind schriftlich an folgende Adresse zu richten: 
Meier Tobler AG, Klimasysteme, Bahnstrasse 24, 
8603 Schwerzenbach.

15	 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
15.1	Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Kund-

schaft und Meier Tobler unterstehen materiellem 
Schweizer Recht, unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über den internationalen Warenkauf (CISG). 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz von 
Meier Tobler. Meier Tobler ist berechtigt, auch jedes 
andere zuständige Gericht anzurufen.

Schwerzenbach, Januar 2026


